
Analyse der Fallgeschichte 
 

1. Situation der Kinder 

• Welche Formen von Vernachlässigung oder Misshandlung werden im 
Text erwähnt?  

• Welche Auswirkungen hatten diese Vernachlässigung für die Kinder?  

2. Verhalten der Behörden 

• Wann wurden die Behörden erstmals informiert?  

• Welche Maßnahmen wurden ergriffen?  

• Hätten die Behörden früher oder anders handeln können?  

3. Kinderrechte 

• Welche Rechte der Kinder wurden verletzt?  

• Welche Pflichten hat der Staat zum Schutz der Kinder?  

4. Rechtliche Möglichkeiten 

• Welche nationalen Rechtsmittel standen den Kindern zur Verfügung?  
• Welche internationalen Beschwerdemöglichkeiten können nach 

Ausschöpfung der innerstaatlichen Rechtsmittel in Betracht gezogen 

werden?  

Hier geht es: 
 

zu einer Kurzfassung der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) 
zur Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) 
 
Kurzfassung KRK         EMRK 

                            
 

Weitere Linktipps: 
polis aktuell 1/2023 Kinderrechte 
polis aktuell 9/2021 Tatort Familie, Gewalt gegen Frauen und Kinder 

 
pa Kinderrechte     pa Tatort Familie 

    

https://www.politik-lernen.at/dl/mpOnJMJKomLkmJqx4LJK/Kinderrechtskonvention_Kurzfassung_web_pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsschutz/europarat/europaeische-menschenrechtskonvention
https://www.politik-lernen.at/pa_kinderrechte
https://www.politik-lernen.at/pa_gewaltgegenfrauenundkinder


Wichtige Artikel der KRK sind in diesem Zusammenhang sind: 
✓ Art. 3 (vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls, staatliche 

Verantwortung) 

✓ Art. 5, 9, 18 (elterliche Verantwortung, Schutz der familiären 
Beziehungen) 

✓ Art. 19, 37 (Schutz vor Gewalt sowie unmenschlicher und 
erniedrigender Behandlung) 

✓ Art. 27 (angemessener Lebensstandard).  
 

Zu den relevanten Bestimmungen in der EMRK gehören:  
✓ Art. 3 (Schutz vor unmenschlicher und erniedrigender 

Behandlung) 
✓ Art. 8 (Schutz des Privatlebens und der persönlichen Integrität) 

✓ Art. 6 (Recht auf ein faires Verfahren) 
✓ Art. 13 (Recht auf wirksame Beschwerde). 


